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Betreff: 

 

Bebauungsplan Gewerbegebiet „Eisental-Erweiterung, 1. Änderung“ und Satzung 

über Örtliche Bauvorschriften 

Planbereich 02.03, Gemarkung Waiblingen 

Auslegungsbeschluss 

 

Anlagen: 

 

 1 Lageplan – Entwurf Bebauungsplan 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Empfehlung an den Gemeinderat 

 

1. Dem Bebauungsplanentwurf und dem Entwurf der Satzung über die Örtliche 

Bauvorschriften Gewerbegebiet „Eisental-Erweiterung, 1. Änderung“, 

Planbereich 02.03, Gemarkung Waiblingen, des Fachbereichs Stadtplanung 

wird zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplanentwurf und der Entwurf der Satzung über die Örtlichen 

Bauvorschriften bestehen aus dem Lageplan mit Textteil vom 08.09.2017. 

 

Dem Bebauungsplan ist die Begründung vom 08.09.2017 beigefügt. 

 

2. Die Stellungnahmen von Privaten, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange, die während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

vorgebracht wurden, werden wie in dieser Sitzungsvorlage von der Verwaltung 

vorgeschlagen behandelt. 

 

Das Verfahren nach § 3 Abs. 2 i. V. mit § 4 Abs. 2 BauGB - öffentliche Auslegung - ist 

einzuleiten.  
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Begründung: 

 

Sachlage 

 

1. Beschlüsse 

 

Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Eisental-Erweiterung“ vom 

01.06.2017 (siehe SV PTU 50/2017) 

 

 

2.  Ausgangslage und Zielstellung 

 

2.1 Planungsanlass 

 

Im Jahr 2007 wurde der Bebauungsplan „Eisental-Erweiterung“, Planbereich 02.03/06, 

Gemarkung Waiblingen aufgestellt. Anlass war die Sicherung des Gewerbestandortes 

Waiblingen und die Befriedigung der Nachfrage nach Erweiterungsflächen ortsansässiger 

Unternehmen. Die Entwicklung des Gewerbegebietes „Eisental-Erweiterung“ entspricht bisher 

der mit dem Bebauungsplan gesetzten Zielvorstellung, die grundsätzlich weiter verfolgt wird. Die 

Ziele des bestehenden Bebauungsplanes werden weiter umgesetzt.  

Die Anforderungen an die städtebauliche Entwicklung von Gewerbeflächen haben sich seit der 

Herstellung der Rechtskraft des Bebauungsplanes „Eisental-Erweiterung“ im Jahr 2007 

geändert. Die Flexibilisierung des bestehenden Bebauungsplanes ermöglicht die Ansiedlung 

von bisher nicht zulässigen Gewerbebetrieben in einem Teilbereich des Bebauungsplanes.  

 

2.2 Übergeordnete Planungen 

 

Im Regionalplan befindet sich die Fläche des Geltungsbereiches innerhalb der ausgewiesenen 

Siedlungsfläche. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Eisental-Erweiterung“ wurde ein 

Zielabweichungsverfahren nach § 24 LplG durchgeführt. Die beantragte Zielabweichung wurde 

mit Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 05.04.2004 zugelassen. 

Der Geltungsbereich ist im Flächennutzungsplan entsprechend der Planzeichnung des 

Bebauungsplanes als gewerbliche Baufläche bzw. als Fläche zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen. 

 

2.3  Rechtszustände, zu ändernde Planungen 

 

Der Bebauungsplan „Eisental-Erweiterung“, rechtskräftig seit dem 01.03.2007, bleibt bestehen 

und wird im Hinblick auf den ausgewählten Teilbereich GE III im Bebauungsplan „Eisental-

Erweiterung, 1. Änderung“ in seiner textlichen Festsetzung geändert.  

Im Teilbereich GE III wird die Art der Nutzung geändert, sodass Fuhr-, Speditions- und 

Logistikunternehmen bei Einhaltung der festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel 

zulässig sind.  

Es erfolgt eine Änderung der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung zu Betrieben, deren 

Produktionsablauf einen erhöhten Wasserbedarf aufweist für alle GE-Flächen (GE I - GE III). 

 

Die Anforderungen des Wasserschutzgebietes, Wasserschutzzonen II und III gelten weiterhin für 

den Bebauungsplan. Insbesondere gilt die Rechtsverordnung des Landratsamtes Waiblingen 

zum Schutz der Grundwasserfassung der öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Waiblingen 
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vom 02.06.1964. 

 

Die Änderung des bestehenden Bebauungsplanes erfolgt auf der Grundlage des § 13 BauGB, 

vereinfachtes Verfahren, im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung § 2 Abs. 4 BauGB. 

Erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt sind durch die Änderung des Bebauungsplanes nicht 

zu erwarten.  

 

Die Möglichkeit der Öffnung von Teilbereichen für Fuhr-, Speditions- und Logistikunternehmen 

wurde in einer schalltechnischen Untersuchung (Büro BS Ingenieure, Ludwigsburg vom August 

2017) nachgewiesen.  

 

2.4 Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich des bestehenden Bebauungsplans „Eisental-Erweiterung“ 

beläuft sich auf ca. 22,92 ha und umfasst somit den gesamten Geltungsbereich des 

Bebauungsplans „Eisental-Erweiterung“ 02.03/06 von 2006. 

 

 

3. Städtebauliche Konzeption 

 

3.1 Lage in der Stadt 

 

Der räumliche Geltungsbereich ist südöstlich des Zentrums von Waiblingen gelegen. Er wird im 

Norden sowie im Nordosten durch die südliche Grenze des Flurstücks 9237 (L 1193) begrenzt 

(Straßenabschnitt zwischen der Einmündung Eisentalweg und Schorndorfer Straße). Ab dem 

Einmündungsbereich der Schorndorfer Straße verläuft die Abgrenzung ca. 39m entlang des 

Flurstücks 4624/1 und folgt dann weiterhin der L 1193 bzw. der Grenze des Flurstücks 4623 

(VfL-Stadion) in südöstliche Richtung. Von Südosten nach Südwesten wird der Geltungsbereich 

durch die Flurstücke 9255 und 9252 begrenzt. Im Westen bildet der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans „Gewerbegebiet Eisental I+II - Fortschreibung des Zentrenkonzepts“, 

rechtsverbindlich seit dem 16.04.2009, die räumliche Begrenzung.  

 

Verbindlich für die Umgrenzung des Plangebietes ist der Lageplan des Bebauungsplanes vom 

08.09.2017. 

 

3.2 Baustruktur / Nutzungen 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nach Westen hin durch die umliegende 

Gewerbestruktur geprägt und grenzt im Norden an die L1193 und Wohngebiete (WA und WR). 

Östlich und nördlich sind öffentliche Grünflächen sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Erhaltung von Boden, Natur und Landschaft vorhanden.  

 

3.4 Städtebauliche und funktionale Zielsetzung 

 

Ziel der Änderung des Bebauungsplanes ist es, eine städtebaulich verträgliche Lösung zur 

Ansiedlung von Fuhr-, Speditions- und Logistikunternehmen in einem Teilbereich des 

Bebauungsplanes zu ermöglichen, um eine größere Flexibilität bei der Ansiedlung von 

Gewerbebetrieben zu erreichen.  

Die Ansiedlung dieser Betriebe soll auf einen Teilbereich des Geltungsbereiches (GE III) 

beschränkt werden, um nachteilige Auswirkungen auf Bereiche im Umfeld zu vermeiden. Die 

Begrenzung der zu ändernden Nutzung auf einen Teilbereich ist erforderlich, um zusätzliche 

Beeinträchtigungen der nördlich des Gewerbegebiets befindlichen Wohnbebauung durch Lärm 
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auszuschließen. Der Schutz vor Lärm ist ebenfalls für Wohnungen (Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter) im „Gewerbegebiet 

Eisental I und II“ zu gewährleisten.  

 

3.5 Ökologie / Artenschutz 

 

Das Gewerbegebiet ist weitgehend bebaut. Da es sich bei diesem Bebauungsplan 

ausschließlich um einen Textbebauungsplan handelt, der die Art der Nutzung des bestehenden 

Bebauungsplans gemäß der BauNVO 1990 ändert und ansonsten keine weiteren 

Bebauungsmöglichkeiten schafft, ist davon auszugehen, dass keine zusätzlichen 

Beeinträchtigungen entstehen. 

 

Die Anforderungen zu den Wasserschutzzonen II und III ergeben sich aus der Rechtsverordnung 

des Landratsamtes Waiblingen zum Schutz der Grundwasserfassung der öffentlichen 

Wasserversorgung der Stadt Waiblingen vom 02.06.1964. Die Wasserschutzzonen II und III sind 

im rechtsverbindlichen Bebauungsplan 02.03/06 vom 01.03.2007 dargestellt. Die 

Wasserschutzzone II befindet sich ausschließlich im gekennzeichneten Bereich der Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung von Boden Natur und Landschaft. Diese 

Flächen sind weitgehend als öffentliche Grünflächen festgesetzt. Straßenverkehrsflächen in 

diesem Teilbereich sind bereits hergestellt.  

 

 

4. Umweltbelange / Schutz vor Lärm 

 

Die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel 

bleiben unverändert. Sie dienen dazu, die schalltechnische Verträglichkeit eines Betriebes mit 

den benachbarten Wohnnutzungen überprüfen zu können.  

Grundsätzlich kann eine Öffnung der Teilflächen GE III des Bebauungsplanes für Fuhr-, 

Speditions- und Logistikunternehmen vorgenommen werden. In der Schallstechnischen 

Untersuchung des Büros BS Ingenieure, Ludwigsburg, wurde die prinzipielle Machbarkeit 

beispielhaft nachgewiesen.  

Maßnahmen zum Schutz vor Lärm sind im Einzelfall einschließlich erforderlicher baulicher 

Maßnahmen mit den Baugesuchen nachzuweisen. 

 

 

5. Wesentliche Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

Es werden keine weiteren Bebauungsmöglichkeiten geschaffen. Durch die Änderung des 

Bebauungsplanes werden Fuhr-, Speditions- und Logistikunternehmen im neu festgesetzten GE 

III zugelassen.  

 

Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Beschränkung aufgehoben, 

dass Betriebe mit erhöhtem Wasserbedarf unzulässig sind.  

 

 

6. Verfahrensstand 

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte im Zeitraum vom 16.06.2017 bis 

30.06.2017. Es wurde angeboten, die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung am 

22.06.2017 in einer Bürgerinformationsveranstaltung öffentlich darzulegen. Das Angebot wurde 

nicht genutzt.  

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach  
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§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 01.06.2017.  

 

 

7. Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) 

 

7.1 Stellungnahmen von Privaten und Behandlungsvorschlag der Verwaltung 

 

Es ist keine Anregung aus der Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangen.  

 

7.2 Behördenbeteiligung und sonstiger Träger Öffentlicher Belange und 

Behandlungsvorschlag der Verwaltung 

 

Es wurden 10 Behörden und sonstige Träger Öffentlicher Belange beteiligt. Es sind 10 

Stellungnahmen eingegangen.  

 
 Behörde bzw. Träger 

Öffentlicher Belange 

 

 Anregung   Behandlungsvorschlag  

 

1 

 

Regierungspräsidium 

Stuttgart  

Abt. Denkmalpflege (Ref. 

21) 

Schreiben vom 

05./13.07.2017 

 

1.1 

 

Denkmalpflege 

Das Plangebiet liegt im Bereich 

des ausgedehnten 

Kulturdenkmals gem. § 2 

DSchG: römische 

Niederlassung (1-400 n Chr.), 

jungsteinzeitliche (um 5500 v. 

Chr. bis um 2200 v. Chr.) und 

spätbronzezeitliche 

Siedlungsreste (um 1200 v. Chr. 

bis um 850 v. Chr.) sowie 

merowingerzeitliche 

Bestattungen (um 450 bis 720 

n.Chr.). Bei Bodeneingriffen ist 

daher mit archäologischen 

Funden und Befunden - 

Kulturdenkmalen gem. § 2 

DSchG- zu rechnen. Bei allen 

Bauvorhaben ist eine 

denkmalschutzrechtliche 

Genehmigung erforderlich. Um 

allseitige Planungssicherheit zu 

gewährleisten und spätere 

Bauverzögerungen zu 

vermeiden, sollten frühzeitig im 

Vorfeld der Erschließung 

archäologische 

Voruntersuchungen durch das 

Landesamt für Denkmalpflege 

im Regierungspräsidium 

Stuttgart (LAD) durchgeführt 

werden. Zweck dieser 

Voruntersuchungen ist es 

festzustellen, ob bzw. in 

welchem Umfang es 

nachfolgender 

Rettungsgrabungen bedarf. […] 

Darüber hinaus wird auf die 

Einhaltung der Bestimmungen 

der §§ 20 und 27 DSchG 

verwiesen. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Die Hinweise sind als 

Nachrichtliche Übernahme bereits 

Bestandteil des Bebauungsplans 

„Eisental-Erweiterung“, 

Planbereich 02.03/06, Gemarkung 

Waiblingen (Textliche 

Festsetzungen, Nr. 4.1, 

Nachrichtliche Übernahmen vom 

25.09.2006 mit Ergänzung vom 

14.12.2006). 

Die Erforderlichkeit einer 

denkmalschutzrechtlichen 

Genehmigung für alle 

Bauvorhaben wird in die 

nachrichtlichen Übernahmen 

aufgenommen.  
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1.2 

 

Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht 

wird darauf hingewiesen, dass 

insbesondere § 1 Abs. 3 bis 

Abs. 5 sowie § 1 a Abs. 2 

BauGB zu berücksichtigen sind. 

Diesen Regelungen sind in der 

Begründung angemessen 

Rechnung zu tragen. 

 

  

Kenntnisnahme 

Der Bebauungsplan „Eisental-

Erweiterung“ besteht bereits und 

wird den städtebaulichen 

Anforderungen an die Entwicklung 

von Gewerbeflächen angepasst. 

 

Der Regionalplan besagt, dass 

u.a. zur Sicherung und Entwicklung 

von Arbeitsplätzen in der Region 

Stuttgart, zur Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit der 

regionalen Wirtschaft sowie zur 

Unterstützung des wirtschaftlichen 

Strukturwandels die Sicherung 

eines ausreichenden 

Gewerbeflächenangebots 

bedeutsam ist (vgl. Regionalplan 

Region Stuttgart, S. 95). Dieser 

Zielsetzung entspricht die 

Änderung des bestehenden 

Bebauungsplans „Eisental-

Erweiterung“ vor dem Hintergrund 

der sich wandelnden 

Anforderungen an die Entwicklung 

von Gewerbeflächen.  

 

Für den bereits rechtskräftigen 

Bebauungsplan „Eisental-

Erweiterung“ wurde ein 

Zielabweichungsverfahren 

entsprechend § 24 LplG 

durchgeführt. Diesem wurde mit 

Bescheid des Regierungs-

präsidiums Stuttgart vom 

05.04.2004 zugestimmt. Die nun 

geplante Änderung der Art der 

baulichen Nutzung in Form der 

Zulassung von Fuhr-, Speditions- 

und Logistikunternehmen 

widerspricht diesem Bescheid 

nicht.  

 

Die Änderung des 

Bebauungsplanes entspricht dem 

Flächennutzungsplan. 

 

 

2 

 

Polizeipräsidium Aalen 

Schreiben vom 

28.06.2017 

  

Aus verkehrspolizeilicher Sicht 

bestehen keine Bedenken. Das 

Polizeipräsidium Aalen gibt 

jedoch ausdrücklich zu 

bedenken, dass bei der 

Ansiedlung von Fuhr-, 

Speditions- oder 

Logistikunternehmen 

erfahrungsgemäß ein deutlich 

erhöhter Bedarf an Parkflächen, 

insbesondere auch für größere 

Fahrzeuge entsteht. Es müssen 

daher bereits bei der 

Genehmigung bzw. Planung 

entsprechender Gebäude die 

 

 

 

Zustimmung 

Der dargestellte Hinweis ist nicht 

Gegenstand der Regelungen im 

Bebauungsplan, ist jedoch bei 

Bauvorhaben im Planbereich zu 

berücksichtigen und entsprechend 

im Baugesuch nachzuweisen.  
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notwendigen Überlegungen mit 

berücksichtigt werden, um ein 

ordnungsgemäßes Parken zu 

ermöglichen. 

 

 

3 

 

Landratsamt Rems-Murr-

Kreis 

Schreiben vom 

10.07.2017 

 

 

3.1. 

 

Amt für Vermessung und 

Flurneuordnung 

Es bestehen keine Bedenken. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

   

3.2. 

 

Landwirtschaftsamt 

Es bestehen keine Bedenken. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

   

3.3. 

 

Gesundheitsamt 

Der Planbereich befindet sich 

innerhalb des Wasserschutz-

gebietes der öffentlichen 

Trinkwasserversorgung, 

Schutzzone III und Schutzzone II. 

Die Auflagen des Amts für 

Umweltschutz, Fachbereich 

Grundwasserschutz und die 

gesetzlichen Bestimmungen 

zum Grundwasserschutz sind zu 

beachten. 

Eine Gefährdung der 

öffentlichen 

Trinkwasserversorgung ist 

auszuschließen. 

 

 

 

 

Zustimmung 

siehe Ziffer 3.6. 

   

3.4. 

 

Amt für Umweltschutz 

Naturschutz und 

Landschaftspflege 

Es bestehen keine Bedenken. 

 

  

Kenntnisnahme 

   

3.5. 

 

Immissionsschutz  

Es bestehen keine Bedenken. 

 

  

Kenntnisnahme 

   

3.6. 

 

Grundwasserschutz 

Der Planbereich befindet sich 

innerhalb der mit 

Rechtsverordnung vom 

02.06.1964 festgesetzten 

Schutzzone III und teilweise 

auch innerhalb der Schutzzone 

II. 

Die Bestimmungen der o.g. 

Rechtsverordnung sind zu 

beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zustimmung 

Der Sachverhalt, dass sich der 

Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes im 

Wasserschutzgebiet, 

Wasserschutzzonen II und III, 

befindet, fand bereits Eingang in 

die Abwägung des 

Auslegungsbeschlusses 

(Sitzungsvorlage PLA 31/2004 vom 

16.11.2004) zum Bebauungsplan 

„Eisental-Erweiterung“.  

Auf die Rechtsverordnung vom 

02.06.1964 und die damit 

verbundenen Bestimmungen wird 

in den textlichen Festsetzungen 

des erwähnten Bebauungsplans 

in Form der nachrichtlichen 

Übernahme hingewiesen 

(Textliche Festsetzungen, Nr. 4.2, 

Nachrichtliche Übernahmen vom 

25.09.2006 mit Ergänzung vom 
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Dies bedeutet z.B., dass im 

Planbereich, welcher in der 

Schutzzone II liegt, die Errichtung 

und Änderung von Bauten 

(bauliche Anlagen, Bauwerke) 

jeder Art verboten ist. Ebenso 

verboten sind hier unter 

anderem jegliche Lagerung von 

wassergefährdenden 

Flüssigkeiten sowie das 

Anlegen von Parkplätzen. 

 

14.12.2006).  

Es werden unter 5.2 der textlichen 

Festsetzungen vom 25.09.2006 

mit Ergänzung vom 14.12.2006 

Hinweise zum Grundwasserschutz 

gegeben. Auf das Hinweisblatt Nr. 

2 des LRA Rems-Murr-Kreis vom 

11.02.2004, das als Anlage dem 

Bebauungsplan beigefügt ist, und 

auf die Aussagen im 

Baugrundgutachten Nr. 24404 vom 

Büro Voigtmann wird verwiesen. 

 

Die Schutzzone II befindet sich in 

öffentlichen Grünflächen sowie 

Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur 

Erhaltung von Boden, Natur und 

Landschaft. Diese Flächen dürfen 

nicht bebaut werden. 

Dem Bebauungsplan werden die 

Informationsblätter „Bauen im 

Wasserschutzgebiet“ der Zonen II 

und III, Stand 01.06.2016, als 

Anlage beigefügt.  

   

3.7. 

 

Bodenschutz 

Es bestehen keine Bedenken. 

 

  

Kenntnisnahme 

   

3.8. 

 

Altlasten und Schadensfälle 

Es bestehen keine Bedenken. 

 

  

Kenntnisnahme 

   

3.9. 

 

Kommunale 

Abwasserbeseitigung 

Es bestehen keine Bedenken. 

 

  

Kenntnisnahme 

   

3.10. 

 

Gewässerbewirtschaftung  

Es bestehen keine Bedenken. 

 

  

Kenntnisnahme 

   

3.11. 

 

Hochwasserschutz und 

Wasserbau 

Es bestehen keine Bedenken. 

 

  

Kenntnisnahme 

 

4 

 

Verband Region Stuttgart  

Schreiben vom 

07.07.2017 

  

Gemäß der zentralörtlichen 

Funktion der Stadt Waiblingen 

ist an diesem Standort die 

Agglomeration von 

Einzelhandelsbetrieben mit 

zentrenrelevanten Sortimenten 

unzulässig. Bei den 

Festsetzungen für das 

Gewerbegebiet sind daher bei 

den weiterführenden Planungen 

die einzelhandelsbezogenen 

Festlegungen des 

Regionalplans zu 

berücksichtigen. 

  

Kenntnisnahme 

Der Hinweis wurde in der 

Abwägung des Auslegungs-

beschlusses zum Bebauungsplan 

„Eisental-

Erweiterung“(Sitzungsvorlage PLA 

31/2004) behandelt. Er fand 

ebenfalls Eingang in den 

rechtskräftigen Bebauungsplan, 

der Einzelhandelsbetriebe mit 

zentrenrelevanten Sortimenten 

ausschließt. Diese Festsetzung 

wird durch die Änderung des 

Bebauungsplans nicht berührt und 
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 bleibt somit weiterhin bestehen.  

 

 

5 

 

Planungsverband 

Unteres Remstal 

Schreiben vom 

03.07.2017 

 

  

Aus Sicht des 

Planungsverbandes Unteres 

Remstal bestehen keine 

Anregungen oder Bedenken. 

 

  

Kenntnisnahme 

 

6 

 

Handwerkskammer 

Region Stuttgart 

Schreiben vom 

04.07.2017 

 

  

Es bestehen keine Bedenken 

oder Anregungen. 

  

Kenntnisnahme 

 

7 

 

Industrie- und 

Handelskammer Rems-

Murr 

Schreiben vom 

22.06.2017 

  

Es bestehen keine Bedenken 

oder Anregungen. Die 

Begründung wird als schlüssig 

und bedarfsgerecht bezeichnet 

und als sinnvolle Erweiterung 

des Gewerbegebietes bewertet.  

 

  

Kenntnisnahme 

 

8 

 

Stadtwerke Waiblingen 

Schreiben vom 

19.06.2017 

  

Die Stadtwerke Waiblingen 

versorgen das Gewerbegebiet 

bereits mit Strom, Gas und 

Wasser. Die geplanten 

Änderungen berühren die 

Belange der Stadtwerke nicht. 

 

  

Kenntnisnahme 

 

9 

 

Zweckverband 

Landeswasserversorgun

g 

Schreiben vom 

05.07.2017 

 

  

Im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans befinden sich 

keine Betriebsanlagen der 

Landeswasserversorgung.  

  

Kenntnisnahme 

 

10 

 

Feuerwehr Waiblingen 

Schreiben vom 

20.06.2017 

  

Entsprechend dem Arbeitsblatt 

W 405 des DVGW besteht für 

das geplante Gewerbegebiet 

ein Löschwasserbedarf von 96 

m³/h über die Dauer von 2 

Stunden. Entsprechend den 

Arbeitsblättern W331 und W400 

soll der Abstand zwischen 

Hydranten nicht größer als 150 

m sein. 

 

  

Kenntnisnahme 

Die Hinweise fanden bereits 

Eingang in die Abwägung des 

Auslegungsbeschlusses 

(Sitzungsvorlage PLA 31/2004 vom 

5.11.2004) zum Bebauungsplan 

„Eisental-Erweiterung“.  

Der Planbereich ist bereits 

erschlossen.  

 

9.  Flächenbilanz 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes  ca. 22,9 ha  100,0 % 

öffentliche Verkehrsflächen ca.    2,8 ha    12,2 % 

öffentliche Grünflächen ca. 10,1 ha    44,1 % 

Gewerbegebiet (GE) ca. 10,0 ha    43,7 % 

davon GE III mit geänderter Art der baulichen Nutzung ca.   4,1 ha    17,9 % 

 

 

5. Kosten 
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Die Kosten des Bebauungsplanverfahrens trägt die Stadt Waiblingen. HH-Mittel stehen auf der 

HH-Stelle 51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung 427110013, sachlicher Aufwand 

Bauleitplanung zur Verfügung.  

 

 

6. Termine / weiteres Vorgehen 

 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

soll im 4. Quartal 2017 erfolgen.  

  

  

 

 

Ansprechpartner/in:  

 

Jochen Menz, 07151 5001-3120 

 

 

 

Weitere beteiligte Fachbereiche: 

 

Abteilung Bauen und Umwelt 

 

 

 

 

 

 

 

     

Birgit Priebe  Patrik Henschel  Natalja Mill 

Dezernentin  Fachbereichsleiter  Erstellerin 

 


